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       VILLE DE REMICH



                             
COMITE D’ORGANISATION CAVALCADE 2012

              Adresse postale :
STREEF Michel







133, rte du vin







 L-5405 BECH-MACHER







 Tel: ( 00352) 
691697437






 E-MAIL: mistreef@pt.lu
EINSCHREIBUNG

Letzter Termin:   
30. Dezember 2011:        es werden nur die ersten 





  45 Anmeldungen angenommen.

Bitte beiliegendes Anmeldeformular ausfüllen und zurücksenden.

 ZEITPLAN    Sonntag, den 18/03/2012
 (Falls Umänderungen vorgesehen sind wird das mitgeteilt)

Start                   : 14.30 Uhr – Route de Luxembourg, 




           Rond-Point, Rue de la



    
           Gare, Rue Enz, Place du Marché,  





            
           Esplanade

Ankunft
 : 16,00 Uhr –  Pavillon St Remy

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine Fussgruppe muss sich mindestens aus 10 Personen zusammensetzen, eine Musikgruppe aus mindestens 20 Personen, ausgenommen spezielle Gruppen, wie Trommler usw., um das Startgeld zu bekommen. ( Verkleidung oder Uniform obligatorisch )

STARTGELD

Musikgesellschaft
:
Euro 250,-

Fussgruppe:
Euro 200,-  ( Euro 250,- ab 30  Personen, in 






Faschingsanzügen )

Wagen:


Euro 250,-

Jede Fussgruppe, oder Wagen, welche schon an anderen Umzügen, in der gleichen Verkleidung oder Aufmachung teilgenommen hat, bekommt nur die Hälfte.

Der Vorstand behält sich das Entscheidungsrecht vor.
Allgemeine Vorschriften

Die Teilnehmer an der Kavalkade sind gehalten sich an die bestehenden Gesetze zu halten:

1) Jeder Teilnehmer an der Kalvalkade ist zivil und strafrechtlich verantwortlich für Fehler oder Unvorsichtigkeit die im Laufe der Veranstaltung unterlaufen können

2) Der Veranstalter haftet nicht für Schäden die von einem Teilnehmer oder einem Besucher der Kavalkade verusacht werden. Der Teilnehmer hat die allgemeine Gesetzgebung zu beachten.

3) Die Karnevalswagen dürfen eine Höhe von 3,70 Meter nicht überschreiten, dürfen nicht länger als 10,00 Meter und breiter als 3,00 Meter sein, um den zügigen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten
4) Es ist verboten nach 18.30 Uhr die Wagen der Kavalkade am Ende der Zugstrecke resp. im Innern der Ortschaft abzustellen. Selbst beim Abstellen eines Wagens muss ein Verantwortlicher der Gruppe sich bei dem Wagen aufhalten resp. anwesend sein.

5) Die Wagen müssen auf Anordnung von einer mit der Sicherheit beauftragten Person entfernt werden. 

6) Aus Sicherheitsgründen müssen die Radkästen der Umzugswagen verdeckt sein; Vorrichtungen und Dekorationsteile müssen so befestigt sein, dass sie keine Gefahr für Teilnehmer oder Besucher darstellen können.

7) Jegliche Reklame, ausser über Moselwein, ist während des Umzuges verboten

8) Der Veranstalter hält sich das Recht vor eine Gruppe mit ihrem Wagen nicht am Umzug teilnehmen zu lassen.

Alkohol

Es ist strengstens untersagt Alkohol an Minderjährige unter 16 Jahren auszuschenken.

Es ist untersagt Wein und Cremantflaschen an die Besucher zu verteilen.

Der Verantwortliche des Wagens resp. der Gruppe ist veranwortlich dass kein Alkohol über 16 % ausgeschenkt wird. Zuwiderhandlungen führen automatisch zum Ausschluss der Kavalkade.

Aus Sicherheitsgründen sollten nur Plastikbecher an die Besucher verteilt werden. 

Entsorgung

Die Teilnehmer sollten dafür Sorge tragen sowenig Müll wie möglich zu hinterlassen.

Abfall, Verpackungen sind am Zugende, in dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Container, zu entsorgen. 

Dieselben Richtlinien gelten für Flaschen usw. die im Glascontainer entsorgt werden sollten.

Die Entsorgung von Abfall während des Umzuges ist strengstens untersagt.

Sanktionen

Sollten Punkte dieses Reglementes nicht einghalten werden, behält sich der Veranstalter das Recht vor die Teilnahmeprämien zu kürzen.

Grobe Verstösse können den Ausschluss für das kommende Jahr nach sich ziehen.

Jedes motorgetriebene Fahrzeug muss im Besitze einer gültigen Versicherung sein.

Die Startnummer, Kamellen, Konfetti, Getränke, werden gratis vom Vorstand in angemessenen Quantitäten verteilt, und sind vor dem Start beim Café Fuesend abzuholen. ( Abnahme: Samstag 17/03/2012 von 15.00-17.00 Uhr )
Der Eintrittsschein für Zuschauer kostet 5 Euro, verbunden mit einer gratis Tombola. 

Hiermit bestätigen wir die Teilnahme an der KAVALKADE am Sonntag,den 18 März 2012 in Remich.

Wir nehmen mit …Gruppen an der Kavalkade teil:    

bestehend aus :

……………Wagen.




Konfettikanone      
ja      nein

……………Fussgruppen.



Musikanlage
ja       nein

mit………Erwachsenen.



(Zutreffendes unterstreichen)

mit………Kindern. 

Unbedingt genaue Anzahl Erwachsene und Kinder mitteilen!

Mit dem Thema: 
………………………………………………………………………


Name des Vereins: …………………………………………..














Verantwortlicher:……………………………………….





Adresse:………………………………………………….





Wohnort:…………………………………………………






Email:............................................






Tel:…………………………….

               Bankinstitut:……………………………………………..




Kontonummer: ……………………………………..

(Unbedingt IBAN N° mitteilen)



Bitte bis zum 15.Dezember ins Sekretariat einsenden !

Nur die ersten 45 werden angenommen!
 







.......................................










Unterschrift

